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RS OGH 1969/10/7 8Ob182/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1969

Norm

ABGB §1091 D

nöGVG 1956 §1

Rechtssatz

Ein Pachtvertrag über eine in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Nebenbetrieb geführte Spiritusbrennerei bedarf

der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung. Ist aber - weil das Vertragsverhältnis längst beendet ist - keiner der

Vertragspartner gewillt, wegen einer solchen Genehmigung an die Grundverkehrskommission heranzutreten, ist von

der Ungültigkeit des Vertrages auszugehen.
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